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Hinweisgeberschutzgesetz: Interne Meldestelle im BMF

Dr. Tobias Eggers nimmt als Ombudsperson die Aufgaben der internen Meldestelle im Bundesministerium der 
Finanzen (BMF) wahr.
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Als sogenannte Ombudsperson ist Eggers 
unabhängig von der Hausleitung des BMF. 

Meldungen über Verstöße an ihn müssen einen 
Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit ent-
halten, da die interne Meldestelle nicht zuständig 
ist für Informationen über privates Fehlverhalten, 
wie das BMF mitteilt. Das Ministerium weist da-
rauf hin, dass ohne einen solchen beruflichen 
Zusammenhang der gesetzliche Schutz für Hin-
weisgeber nicht greife. Whistleblower, die im BMF 
beschäftigt sind, können sich vertraulich (und 
auch anonym) über die internen Meldekanäle  
im Internet, mittels einer eigenen App, telefo-
nisch oder per Mail an Eggers wenden. Nach dem 
Hinweisgeberschutzgesetz seien auch Bewerber 
sowie ehemalige Beschäftigte zu einer Meldung 
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OLG Düsseldorf zu Haftung für Geldbußen 

Das OLG Düsseldorf hat am 27. Juli 2023 (Az.: VI-6 U 1/22 (Kart)) entschieden, dass Vorstand und Geschäfts-
führer nicht persönlich für Geldbußen eines Unternehmens haften. 

Der Beklagte war Geschäftsführer der klagen-
den GmbH und Vorstandsvorsitzender der 

klagenden AG, zweier miteinander verbundener 
Edelstahlunternehmen. In diesen Funktionen hat-
te der Beklagte in der Zeit von Juli 2002 bis Ende 
2015 regelmäßig an dem Austausch wettbewerb-
lich sensibler Informationen teilgenommen. Das 
Bundeskartellamt hatte in dem anschließenden 
Bußgeldverfahren gegen zehn Edelstahlunter-
nehmen, zwei Branchenverbände und siebzehn 
verantwortliche Personen – darunter den Beklag-
ten – Geldbußen in Höhe von insgesamt rund 355 
Mio. EUR verhängt. Gegen die GmbH hatte das 
Bundeskartellamt ein Bußgeld in Höhe von 4,1 
Mio. EUR und gegen den Beklagten persönlich ein 
weiteres Bußgeld festgesetzt. Gegen die AG wur-
de im Hinblick auf das Bußgeld gegen die GmbH 
kein Bußgeld festgesetzt. 

Die klagende GmbH forderte von dem Beklag-
ten Schadenersatz in Höhe des gegen das Unter-
nehmen festgesetzten Bußgeldes. Die klagende 
AG verlangte Erstattung der Aufklärungs- und 
Rechtsanwaltskosten in Höhe von mehr als einer 
Mio. EUR. Darüber hinaus begehrten beide Kläge-
rinnen die Feststellung, dass der Beklagte für alle 
aus dem Kartell resultierenden Zukunftsschäden 
hafte. 

Mit Urteil vom 10. Dezember 2021 hatte das 
LG Düsseldorf (Az.: 37 O 66/20 (Kart)) die Klage 
hinsichtlich des Unternehmens-Bußgeldes sowie 

der geltend gemachten Aufklärungs- und Rechts-
anwaltskosten abgewiesen. Im Übrigen hatte das 
Landgericht festgestellt, dass der Beklagte ver-
pflichtet sei, den Klägerinnen Schadensersatz für 
alle weiteren Zukunftsschäden zu leisten, die aus 
dem Wettbewerbsverstoß resultierten. 

Das OLG Düsseldorf hat das landgerichtliche 
Urteil bestätigt. Der Senat geht davon aus, dass 
der Beklagte vorsätzlich an dem kartellrechtswid-
rigen Informationsaustausch mitgewirkt habe. Das 
Landgericht habe zutreffend entschieden, dass 
hinsichtlich des gegen die GmbH festgesetzten 
Bußgeldes kein Regress gegen den Beklagten in 
Betracht komme. Eine persönliche Haftung des 
Geschäftsführers und des Vorstandes, hier des 
Beklagten, für Kartellbußen eines Unternehmens 
scheide aus. Andernfalls werde die kartellrechtli-
che Wertung unterlaufen, wonach – wie vorlie-
gend – getrennte Bußgelder gegen die handelnde 
Person und das Unternehmen selbst festgesetzt 
werden. Durch den Rückgriff auf den Geschäfts-
führer bestehe darüber hinaus die Gefahr, dass der 
Sanktionszweck eines Unternehmensbußgeldes 
gefährdet werde. Da die Aufklärungs- und Vertei-
digerkosten in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem Bußgeldverfahren gegen das Unternehmen 
vor dem Bundeskartellamt stünden, könnten diese 
Kosten ebenfalls nicht erstattet verlangt werden. 
Es bleibe mithin eine Haftung des Geschäftsfüh-
rers und Vorstandes für zivilrechtliche Ansprüche 

Dritter, die aufgrund des Kartells geschädigt wor-
den seien.                                                       chk

berechtigt. Der interne Meldekanal von Eggers sei 
zudem so gestaltet, dass er Personen offensteht, 
die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeiten mit 
dem BMF in Kontakt sind.

Dr. Tobias Eggers ist Partner der Dortmunder 
Boutique für Unternehmensstrafrecht PARK | 
Wirtschaftsstrafrecht. Er verantwortet dort die 
Dezernate für Wettbewerbsstrafrecht sowie Inter-
nationales Strafrecht und leitet die Praxisgruppe 
Compliance. Er ist auf die Verteidigung gegen 
Vorwürfe mit internationalem Bezug spezialisiert 
(insbesondere Geldwäsche, Korruption, ESG/Kapi-
talmarktdelikte). Eggers hat zudem mehrere Fach-
beiträge unter anderem im Compliance-Berater 
veröffentlicht.
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